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 Veröffentlicht am 09.10.1986

Norm

ABGB §174

Rechtssatz

Die Au2assung, daß der Wille des Minderjährigen, der bereits das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, des

besonderen Schutzes der Gesetze zu entsagen, für das Gericht unter der (von Amts wegen zu ermittelnden)

Voraussetzung, daß das Kind zur selbständigen und gehörigen Besorgung seiner (konkret zu erwartenden)

Angelegenheit reif erscheine, bindend sei, entzieht sich dem Vorwurf einer offenbaren Gesetzwidrigkeit.
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